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F0242/19 – SR Müller, Fraktion DIE LINKE 

 
Bezeichnung 

 
Ist der neue Umgang der Verwaltungsspitze mit dem Stadtrat auch der bessere…? 
Verteiler                                                                                                                                         Tag 
 

Der Oberbürgermeister 22.10.2019 

 
 
Anfrage des SR Müller:  
 
Im Zuge des Übergangs von der alten zur neuen Wahlperiode sind offenbar nicht wenige 
Änderungen in der Arbeitsweise der Verwaltung mit den Fraktionen, den 
Fraktionsgeschäftsstellen und den Stadtratsmitgliedern eingetreten. Leider zumeist ohne 
konkrete vorherige Information, geschweige denn besprochenen Vereinbarungen auf 
Augenhöhe. Vergessen scheint zu sein, dass es der Stadtrat ist, der u.a. die Aufgabe hat, die 
Arbeit der Verwaltung samt Oberbürgermeister zu überwachen und zu kontrollieren. 
 
Ich frage den Oberbürgermeister: 
 
Warum ist das so, welche Stellung beziehen Sie zum grundsätzlichen Eingangsstatement? 
 
Das Ratsinformationssystem, quasi die digitale Grundlage allen kommunalpolitischen Arbeitens 
im Stadtrat der LH Magdeburg, wurde umgestellt und erfuhr ein Relaunch, dass neben mglw. 
manchen Verbesserungen, eher zahlreiche Verschlechterungen mit sich brachte. Im Vorfeld 
gab es weder eine Information, noch einen Soll-Ist-Vergleich der Erfahrungen und Wünsche der 
Nutzer/-innen, die sicherlich gern ihre Erfahrungen mit auf dem Weg gegeben hätten. Warum ist 
das so?  
 
Bisher war es nicht ohne Grund gut gelebte Praxis, dass je ein Belegexemplar aller aktuell im 
Umlauf befindlichen Drucksachen, die durch den Oberbürgermeister nach seiner OB-
Dienstberatung frei gegeben worden sind, die Fraktionsgeschäftsstellen erreichte, um den 
Überblick zu haben. Warum wurde das eigenmächtig durch den Oberbürgermeister geändert 
und zwar ohne zuvor auch nur einmal den Stadtrat bzw. die Fraktionsgeschäftsstellen darüber 
konkret zu informieren? Und dies obwohl der neue Entwurf der Geschäftsordnung des 
Stadtrates, der das zwar vorsieht, noch gar nicht beschlossen worden ist?  
 
Wie kommt eigentlich die Verwaltung dazu, dem Stadtrat, dem höchsten Organ der 
kommunalen Selbstverwaltung, unaufgefordert eine Geschäftsordnung vorzulegen? Noch dazu 
eine, die offenkundig darauf abzielt, die Arbeitsweise der Ratsmitglieder zu beschränken anstatt 
sie zu fördern? Ist es nicht ureigene Angelegenheit des Stadtrats seine Arbeit selbst zu regeln? 
 
Warum bekommen Stadtratsmitglieder zu Veranstaltungen in Umsetzung von 
Stadtratsbeschlüssen teilweise keine Einladungen mehr (Nicht jede/r liest die Volksstimme! 
Oder bekommen künftig alle Ratsmitglieder ein ABO zur Verfügung gestellt?)? Und warum 
werden solche Termine mit Vorliebe auf solche Zeiten gelegt, zu denen Stadträtinnen und 
Stadträte mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht können – welches besondere System liegt dem zu 
Grunde? 
Beispiele aus jüngster Zeit: 
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Einweihung Fahrradstraße: 18.09.19 / 10 Uhr 
Workshop Albinmüllerturm:  17.10.19 / 14 Uhr  GENAU ZUR STADTRATSSITZUNG! 
Einweihung Lakomy-Büste: 05.09.19 
 
Gleich vorneweg: Es ist wunderbar, dass Reinhard Lakomy nunmehr in Magdeburg mit einer 
Büste geehrt wird!!! 
Doch warum entscheidet die Verwaltung so etwas offenbar im Alleingang und am 
Stadtratvorbei, obwohl von ihm ja immerhin die grundsätzliche Idee (Straße, Kita-Namen)  einer 
Ehrung kam? 
Wer hat die Büste in Auftrag gegeben, wer hat die 5TE bezahlt, woher kommt das Geld 
(Kostenstelle im HH), warum konnte sich damit im Vorfeld nicht einmal der Kunstbeirat bzw. der 
Kulturausschuss befassen? 
Dürfen Stadtratsmitglieder eigentlich nur noch mitmachen, wenn „König Trümper“ zum 
Mitspielen aufruft? 
 
 
Auf diese Fragen nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung: 
 
Meine Aufgaben als Oberbürgermeister sowie die Stellung des Stadtrates sind sowohl mir als 
auch in der Verwaltung hinreichend bekannt.  
Welche „auf Augenhöhe besprochenen Vereinbarungen“ durch die Verwaltung nicht 
eingehalten wurden, kann hier nicht nachvollzogen werden. 
 
Fakt ist, dass durch die – auch in der jüngsten – Vergangenheit immer wieder aufgetretenen 
Veröffentlichungen nichtöffentlicher und sogar vertraulicher Dokumente aus dem RAIS in der 
Volksstimme, Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden mussten. 
 
Dass diese nicht in aller Ausführlichkeit diskutiert und abgestimmt werden sollten, liegt wohl in 
der Natur der Sache. 
Dennoch verweise ich auf meine kurzen diesbezüglichen Hinweise sowohl im 
Verwaltungsausschuss, als auch im Stadtrat selbst. 
 
Ergänzend dazu forderte auch die im Mai 2018 in Kraft getretene DSGVO 
Nachbesserungsbedarf bzgl. der Datensicherheit im RAIS. 
 
Es ist richtig, dass ich in diesem Zusammenhang festgelegt habe, dass mit der neuen 
Wahlperiode auch keine Belegexemplare mehr an die Fraktionsgeschäftsstellen ausgereicht 
werden. Da dies seitens der Verwaltung zu Beginn der 90ger Jahre „eigenmächtig“ eingeführt 
wurde, habe ich dies auch „eigenmächtig“ wieder beendet.  
In Zeiten der vollständigen digitalen Ratsarbeit müsste es auch für die Fraktionsgeschäftsstellen 
ein Anliegen sein, zeit- und ressourcensparend zu arbeiten. 
 
Der angesprochene Relaunch des Ratsinformationssystems wurde aufgrund von 
Komponentenaufkündigungen der Fa. Microsoft durch den Softwarehersteller notwendig, er 
betrifft nur die Ansicht, nicht aber Funktionalitäten des Systems. 
Der Auftritt ist zudem barrierefrei und somit einem größeren öffentlichen Nutzerkreis zugänglich 
geworden. 
Seitens der Nutzer wurde in den Schulungen der KID GmbH größtenteils positives Feedback 
gegeben. Die Meinungen gehen hier offensichtlich auch innerhalb der Nutzer auseinander. 
 
Da es auch seitens der Verwaltung keine Einflussmöglichkeiten auf diese Änderungen gab, 
wurde auf eine Abfrage von Wünschen/Vorstellungen etc. der Mandatsträger verzichtet, um das 
Entstehen einer nicht zu erfüllenden Erwartungshaltung zu vermeiden. 
 
Bezüglich der durch die Verwaltung unaufgefordert vorgelegten Neufassung der  
Geschäftsordnung des Stadtrates verweise ich auf entsprechende Informationen und Hinweise 
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des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt, der zu Beginn diesen Jahres aufgrund der 
zahlreichen Änderungen des KVG LSA rechtssichere Muster von Hauptsatzungen und 
Geschäftsordnungen zur Verfügung stellte und die entsprechende Überarbeitung in den 
Kommunen forderte. 
Dass dieses – vom Stadtrat immer geforderte - vorausschauende Verwaltungshandeln nun 
kritisiert wird, ist nicht nachvollziehbar, zumal die Entscheidung über die Geschäftsordnung dem 
Stadtrat obliegt. 
 
Bezüglich der Planungen der verschiedensten Termine mit Stadtratsbeteiligung ist Folgendes 
auszuführen: 
 
Einweihung Fahrradstraße: 
Das Amt 61 hat für die Eröffnung der Fahrradstraße Goethestraße die Europäische 
Mobilitätswoche vom 16.09.-20.09.2019 vorgeschlagen, da dies thematisch absolut 
zusammenpasste. 
Zudem konnte sich die LH Magdeburg bei diesem Termin auch öffentlichkeitswirksam zeigen. 
Da die Eröffnung durch mich selbst erfolgte, war eine Einpassung des Termins in meinen 
Kalender notwendig. 
 
Workshop Albinmüller Turm: 
Eine gemeinsame Terminkoordination unter Beteiligung aller Entscheidungsträger war dem EB 
KGM speziell im geplanten Workshop zum Bau- und Nutzungskonzept des Albinmüller Turms 
wichtig.  
Hinsichtlich der Stadtratswahlen im Mai und der bis vor kurzen noch unsicheren 
Ansprechpartner, wurde die Terminverfolgung erst nach Konsolidierung der neuen 
Ausschussmitglieder vorgenommen.  
In der Terminkoordination wurden mehrere Termine vorabgefragt und fokussierten sich 
letztendlich auf den 17.10.2019.  
Leider wurde in dieser Phase der Stadtratssitzungstermin nicht berücksichtigt. Dieser Fehler 
wurde nach dem Hinweis umgehend korrigiert und der Termin vorgezogen. 

 
Einweihung Lakomy- Büste: 
Die Büste entstammt einer Serie, die von einem autorisierten Bildhauer für mehrere Projekte 
angefertigt wurde. Ein Einfluss durch den Kunstbeirat bzw. Kulturausschuss war somit nicht 
möglich.   
Der Einweihungstermin sowie die Auswahl der Kita und des Standortes für die Büste wurden 
mit minimaler Vorlaufzeit durch den EB KKM und Amt 51 an den EB KGM kommuniziert. 
Die bauliche Umsetzung des Fundaments erfolgte im Sponsoring durch die Fa. Wallbrecht 
(Errichter der Kita).   
Die Ausführung der Stele und das Aufsetzen der Büste erfolgte nach Beauftragung der Fa. 
Schuster mit Mitteln des Amt 51. Die Büste selbst wurde vom BOB finanziert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Trümper 
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